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Gründen erfolgte und keine Fertigungs- oder Funk
tionsmuster gefertigt wurden;

— Anwendung neuer, noch nicht umfassend erprobter 
Verfahren und Technologien und Einsatz von für den 
vorgesehenen Verwendungszweck nicht umfassend er
probten Rohstoffen oder Materialien bei der Herstel
lung von Sondermaschinen, sofern das aus ökonomi
schen Gründen erfolgt;

— Erfüllung von Garantieforderungen durch den Herstel
ler von Sondermaschinen, die durch Dritte verursacht 
wurden, ohne daß ein Garantieanspruch (Garantie
fristablauf) gegen sie besteht.

1.2. Entsteht die Verpflichtung zur Leistung von Schaden
ersatz oder zur Zahlung von Vertragsstrafen oder Preis
sanktionen aus anderen als den in Ziff. 1.1. genannten 
Gründen, so liegt ein Risikofall nicht vor und der Risiko
fonds darf dann nicht in Anspruch genommen werden.

2. Bildung des Risikofonds

2.1. Der Risikofonds für Sondermaschinen wird beim Her
steller gebildet. Er dient zur Deckung der Risikofälle ge
mäß Ziff. 1.

2.2. Der Risikofonds wird aus dem in den Industriepreisen 
für Sondermaschinen enthaltenen Anteil für Risiko gebil
det. Er ist auf einem Sonderkonto zu erfassen.

3. Verwendung des Risikofonds

3.1. Der Risikofonds ist für die Kosten des Herstellers von 
Sondermaschinen im Zusammenhang mit Risiken gemäß 
Ziff. 1. zu verwenden.

3.2. Der Risikofonds ist auf das Folgejahr übertragbar. So
weit Mittel des Risikofonds auf das Folgejahr übertragen 
werden, deren Höhe 50% der durchschnittlichen jähr
lichen Zuführungen überschreitet, ist über die Verwen
dung nicht beanspruchter Mittel durch die zuständigen 
Minister nach Abstimmung mit dem Leiter des Amtes 
für Preise und dem Minister der Finanzen zu entschei
den. In diesem Zusammenhang ist die Höhe des ange
wandten Risikozuschlages auf ihre Angemessenheit hin 
zu überprüfen und ggf. eine Reduzierung vorzunehmen.

Anordnung
über die Allgemeinen Bedingungen beim An- und Verkauf 

gebrauchter Konsumgüter

vom 10. November 1978

Auf der Grundlage des § 46 des Zivilgesetzbuches der Deut
schen Demokratischen Republik vom 19. Juni 1975 (GBl. I 
Nr. 27 S. 465) wird mit Zustimmung des Ministers der Justiz 
sowie im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Staatsorgane und dem Präsidenten des Verbandes der 
Konsumgenossenschaften der DDR folgendes angeordnet:

§ 1

§ 2

Begriffsbestimmung

(1) An- und Verkauf gebrauchter Konsumgüter im Sinne 
dieser Anordnung ist die Übernahme von gebrauchten Kon
sumgütern (Gebrauchtwaren) auf eigene Rechnung (Ankauf) 
oder der Verkauf im Auftrag aus dem Eigentum der Bürger, 
aus Beständen gesellschaftlicher Bedarfsträger, Fundbüros, 
Nachlässen sowie das Anbieten und Verkaufen dieser Waren 
an die Bevölkerung und an gesellschaftliche Bedarfsträger 
durch Verkaufseinrichtungen des Gebrauchtwarenhandels.

(2) Gebrauchtwaren im Sinne dieser Anordnung sind Kon
sumgüter, die sich im Besitz der im Abs. 1 genannten Eigen
tümer befinden oder befanden, unabhängig davon, ob diese 
Konsumgüter benutzt worden sind.

(3) Diese Anordnung ist nicht anzuwenden auf

a) Erzeugnisse, die unter die Bestimmungen des Edelmetall
gesetzes vom 12. Juli 1973 (GBl. I Nr. 33 S. 338) fallen;

b) gebrauchte Gegenstände, die einen Sammler- oder 
Kunstwert besitzen (Anlage 1);

c) Sekundärrohstoffe, wie Alttextilien und Altpapier;

d) Personenkraftwagen.

(4) Die Verkaufseinrichtungen des sozialistischen Gebraucht
warenhandels sind berechtigt, auch gebrauchte oder nicht ge
brauchte, aber wertgeminderte Waren zu herabgesetzten Prei
sen vom sozialistischen Groß- und Einzelhandel zu überneh
men und zu verkaufen. .

§3

Verantwortung der örtlichen Räte

(1) Die Räte der Bezirke und Kreise, Abteilung Handel und 
Versorgung, fördern und kontrollieren die Entwicklung des 
Gebrauchtwarenhandels durch die Einbeziehung der Aufga
ben in die Versorgungspläne, Versorgungs- und Intensivie
rungskonzeptionen sowie Handelsnetzkonzeptionen.

(2) Die Räte der Bezirke und Kreise, Abteilung Handel 
und Versorgung, sichern, daß die Leistungen des Gebraucht
warenhandels durch die Einbeziehung komplexer Sortimente 
in den An- und Verkauf, die Erweiterung der Verkaufsraum
flächen planmäßig erhöht und durch die Verbesserung des 
Niveaus im An- und Verkauf sowie die wirksame Gestaltung 
der Kundendienste und Dienstleistungen ständig weiter quali
fiziert werden. Dazu sind mindestens in allen Bezirks- und 
Kreisstädten Möglichkeiten des Gebrauchtwarenhandels für 
die Bevölkerung zu schaffen.

(3) Die Räte der Kreise, Abteilung Handel und Versorgung, 
legen für die Taxierung, den Transport und die Kundendienst
leistungen die Versorgungsbereiche fest, für die die jeweilige 
Verkaufseinrichtung des Gebrauchtwarenhandels zuständig 
ist. Die Versorgungsbereiche sind in den betreffenden Ver
kaufseinrichtungen für den Bürger sichtbar durch Aushang 
bekanntzugeben.

§4

Anforderungen an die Betriebe und Verkaufseinrichtungen 
des Gebrauchtwarenhandels

Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für den ge
werbsmäßigen An- und Verkauf gebrauchter Konsumgüter 
durch Verkaufseinrichtungen des Einzelhandels und anderer 
Betriebe mit Einzelhandelsfunktion (nachfolgend Verkaufs
einrichtungen des Gebrauchtwarenhandels genannt).

(1) Der Handel mit Gebrauchtwaren ist in die Leitung und 
Planung der Betriebe einzubeziehen.

- (2) Die Leiter der Betriebe, zu denen Verkaufseinrichtun- 
' gen des Gebrauchtwarenhandels gehören, sichern in diesen 
1 ein vorbildliches Niveau und wirksame Kundendienste und 
1 Dienstleistungen.


